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RS OGH 1995/7/25 11Os85/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.07.1995

Norm

ARHG §70

Eur Auslieferungsübk Art16 Abs4

Rechtssatz

Entscheidend ist, daß das Aulieferungsbegehren innerhalb der in Art 16 Abs 4 Eur Auslieferungsabk genannten Frist

von vierzig Tagen einlangt. Daß die Originalunterlagen erst nach Ablauf der Frist übergeben wurden, vermag an der

Rechtzeitigkeit des Begehrens nichts zu ändern.
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